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1.  Aufgabenstellung 

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 

55 „Hafenstraße“. Das Vorhaben wird von den Verkehrsgeräuschen der benachbarten Stra-

ßen sowie von Gewerbe- und Freizeitanlagen beeinflusst. 

 

Mit der vorliegenden Geräuschimmissionsprognose sind die akustischen Auswirkungen der 

Geräuschemissionen auf das Vorhaben zu untersuchen. Ausgehend von den schalltechni-

schen Daten der Geräuschemittenten sind die Geräuschimmissionen an maßgeblichen 

Immissionsorten im B-Plan-Gebiet und seiner Umgebung zu ermitteln und mit den zutreffen-

den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 zu vergleichen. Dabei ist entspre-

chend der Grundsätze des Bundesimmissionsschutzgesetzes der Nachweis zu führen, dass 

die Geräuschemissionen nicht zu schädigenden Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefah-

ren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen für die Betroffenen im B-Plan-

Gebiet und seiner Umgebung führen. Bei Überschreitung der vorgegebenen Orientierungs-

werte sind Lärmminderungsmaßnahmen vorzuschlagen.  

 

Für den B-Plan sind die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 auszuweisen und Festsetzungs-

vorschläge zu entwerfen. 

 

 

2.  Beurteilungsgrundlagen  

[1]  BauGB - Baugesetzbuch v. 23.06.1960 idF der Bek. v. 03.11.2017 

[2]  BauNVO - Baunutzungsverordnung v. 26.06.1962, idF der Bek. v. 21.11.2017 

[3]  BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz v. 15.03.1074,  

idF der Bek. v. 17. 05.2013, zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 18.07.2017 

[4]  DIN 18005-1: 2002-07, Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise  

für die Planung 

[5]  DIN 18005-1, Beiblatt 1: 1987-05, Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren;  

Schalltechnische Orientierungswerte 

[6]  DIN 4109: 2018-01, Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen,  

Teil2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen 

[7]  DIN ISO 9613-2: 1999-10, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien 

[8]  Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen - RLS 90, Ausgabe 1990 

[9]  TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, 26.08.1998, 

 geä. durch VV v. 01.06.2017 
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[10] Richtlinie zur Beurteilung der von Freizeitanlagen verursachten Geräusche 

(Freizeitlärm-Richtlinie) in Mecklenburg-Vorpommern, 3. Juli 1998, in Verbindung mit 

18. BImSchV Sportanlagenlärmschutzverordnung v. 18.07.1991, zuletzt geä. durch  

Art. 1 der VO v. 01.06.2017 

[11] Entwurf des B-Planes Nr. 55 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

[12] Verkehrstechnische Untersuchung „An den Wurthen“, Merkel Ingenieur Consult, Bad 

Doberan Juni/Juli 2018 

 

 

3.  Untersuchungsmethodik 

Als Maß für die durchschnittliche Langzeitbelastung von betroffenen Personen oder ausge-

wählten Immissionsorten mit Lärm wird der "Beurteilungspegel" benutzt. Der Beurteilungspe-

gel Lr wird aus dem Schallleistungspegel Lw der einzelnen Schallquellen (Punkt-, Linien- und 

Flächenquellen) unter Berücksichtigung der Einwirkzeiten, der Pegelminderung auf dem 

Ausbreitungsweg und von Zu- oder Abschlägen für bestimmte Geräusche, Ruhezeiten oder 

Situationen gebildet. Die Beurteilungspegel unterschiedlicher Lärmarten (Verkehrs-, Freizeit-  

und Gewerbelärm) sind wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu diesen 

Geräuschquellen jeweils für sich allein nach den zutreffenden Berechnungsverfahren zu be-

rechnen und zu beurteilen. In den Berechnungsvorschriften für die einzelnen Lärmarten sind 

neben den Berechnungsverfahren -jeweils nach der Schutzbedürftigkeit von Gebieten ge-

staffelt- schalltechnische Orientierungswerte, Immissionsricht- oder Grenzwerte als Beurtei-

lungsmaßstab festgelegt. Die Beurteilungspegel werden getrennt für die Zeiträume tags 

(06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) berechnet und beurteilt. 

 

Der Schutz der Betroffenen vor unzumutbaren Geräuschimmissionen an einem Immissions-

ort ist dann sichergestellt, wenn die berechneten Beurteilungspegel die jeweils zutreffenden 

Orientierungs-, Richt- oder Grenzwerte unterschreiten. 

 

Die maßgeblichen Hinweise für die Berechnung und Beurteilung von Geräuschimmissionen 

bei der Bauleitplanung sind in der DIN 18005 gegeben. Im Teil 1 sind die Berechnungs-

methoden für die unterschiedlichen Lärmarten geregelt, im Beiblatt 1 zum Teil 1 die schall-

technischen Orientierungswerte.  
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- Anforderungen nach DIN 18005 und TA Lärm: 

 

Gebietsnutzungsart schalltechnische Orientierungswerte in dB(A) 
tags (06.00 - 22.00 Uhr) nachts (22.00 - 06.00 Uhr) 

a) reine Wohngebiete (WR), 
Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 

 
50 

 
40 bzw. 35*) 

b) allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

 
55 

 
45 bzw. 40 

c) Friedhöfe, Kleingartenanlagen und 
Parkanlagen 

55 55 

d) besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40 
e) Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (M) 60 50 bzw. 45 
f) Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 bzw.50 
g) schutzbedürftige Sondergebiete 45 bis 65 35 bis 65 

 

*)  Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und  
     Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben. Der höhere  
     Wert ist auf Verkehrsgeräusche auf den öffentlichen Verkehrswegen anzuwenden 
 

Tabelle 1: schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung nach 

                DIN 18005-1 Beiblatt 1 und Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm dürfen durch kurzzeitige Geräuschspitzen tags um 

nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschritten werden.  

 

Die schalltechnischen Orientierungs- und Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende 

Zeiten: 

 

  Tag:      06.00 bis 22.00 Uhr 

  Nacht:     22.00 bis 06.00 Uhr 

 

In Ruhezeiten (werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr) sind beim Gewer-

belärm Zuschläge von 6 dB für Geräuscheinwirkungen in besonders schutzbedürftigen 

Gebieten, hier in den WA, zu berücksichtigen. 

 

Der vom benachbarten Hundetrainingsplatz verursachte Lärm ist nach der Freizeitlärmricht-

linie M-V [11] zu beurteilen. Der Freizeitlärm des Hundetrainingsplatzes wird hier vorsorglich 

untersucht, wenngleich geplant ist, auf diesem Gelände das Landesarchiv zu errichten. In 

diesem Fall würde der Hundetrainingsplatz an einen anderen geeigneten Standort verlegt 
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werden. Da dies aber noch nicht endgültig entschieden ist, werden die Geräusche des 

Hundetrainigsplatzes  hier berücksichtigt. 

 

Die Berechnung ist ebenfalls nach der Methodik der TA Lärm durchzuführen. Im Unterschied 

zum Gewerbelärm werden aber keine Ruhezeitenzuschläge vergeben, sondern Berechnung 

und Beurteilung erfolgen am Tag getrennt für die Ruhezeiten und die Zeit außerhalb der 

Ruhezeiten. In der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen wird der Hundetrainingsplatz nicht 

betrieben.  

 

Die Ruhezeiten sind für den Freizeitlärm werktags wie folgt definiert: 

 

          06.00 bis 08.00 Uhr 

          20.00 bis 22.00 Uhr 

 

Für die im Geltungsbereich geplanten allgemeinen Wohngebiete (WA nach BauNVO) gelten 

nach [11] die folgenden Immissionsrichtwerte für den Freizeitlärm: 

 

tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit: 55 dB(A) 

tags innerhalb der Ruhezeit:       50 dB(A) 

nachts:              40 dB(A) 

 

Für die im Geltungsbereich geplanten urbanen Gebiete (MU nach BauNVO) gelten die 

folgenden Immissionsrichtwerte für den Freizeitlärm: 

 

tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit: 63 dB(A) 

tags innerhalb der Ruhezeit:       58 dB(A) 

nachts:              45 dB(A) 

 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte sind keine Grenzwerte, 

haben aber vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen 

Nutzungen sowie von Vorhaben, von denen Geräuschimmissionen auf schutzbedürftige Ge-

biete einwirken. Sie sind als sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu 

berücksichtigenden Ziele des Schallschutzes zu nutzen. Grundsätzlich soll die Lärmeinwir-

kung auf die Betroffenen soweit wie möglich vermieden werden. 
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Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wünschenswert, um die mit 

der Eigenart des Baugebietes oder der Bauflächen verbundene Erwartung auf angemesse-

nen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der 

Abwägung aller Belange als wichtige Grundlage der städtebaulichen Planung zu berück-

sichtigen. Die Abwägung kann jedoch in begründeten Fällen bei Überwiegen anderer Belan-

ge zu einer Zurückstellung des Schallschutzes führen. Insbesondere bei vorhandener Be-

bauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich Orientierungs- und 

Richtwerte häufig nicht einhalten. Bei Überschreitung der Orientierungswerte/Richtwerte ist 

grundsätzlich der Reduzierung der Lärmpegel an der Quelle ihrer Entstehung der Vorrang 

vor passivem Lärmschutz zu geben. Dies ist jedoch häufig nicht oder nur eingeschränkt 

möglich. Zum Schutz vor äußeren Lärmquellen können deshalb auch besondere bauliche 

Vorkehrungen getroffen werden. Dabei ist zunächst der Schutz durch Lärmschirme (Schall-

schutzwände oder -wälle) anzustreben. Dort, wo dies aus technischen, gestalterischen oder 

wirtschaftlichen Gründen nicht zweckmäßig ist, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen, wie z.B.  bauliche passive Schallschutzmaßnahmen, insbesondere 

Lärmschutzfenster, geschaffen werden. (Beim Gewerbelärm sind allerdings keine passiven 

Schallschutzmaßnahmen zulässig.) 

 

 

Gewerbe- und Freizeitlärm: 

Der auf das geplante Vorhaben einwirkende Gewerbe- und Freizeitlärm ist entsprechend der 

in der TA Lärm [9] festgelegten Randbedingungen nach DIN ISO 9613-2 [7] zu berechnen. 

Es wird hier, wie bei derartigen Prognosen üblich, das alternative Verfahren der DIN 9613-2, 

7.3.2 angewendet. Dieses Verfahren führt in der Regel zu höheren Beurteilungspegeln als 

das Verfahren nach 7.3.1 der Norm und liegt damit auf der sicheren Seite.  

 

Aus den Schallpegeln am Immissionsort wird unter Berücksichtigung der Einwirkdauer der 

Quellen und von Zuschlägen für die Ton- und Informations- sowie Impulshaltigkeit der Beur-

teilungspegel Lr für die einzelnen Schallquellen gebildet. Die Beiträge der einzelnen Schall-

quellen und Teilzeiten werden energetisch addiert: 

 

  Lr = 10 lg [ 1/Tr ∑ Ti · 100,1(Lsi - Cmet  + KT,i + KI,i + KR,i)] dB(A) 

 

mit  Lsi  Mittelungspegel während der Teilzeit Ti  

   Cmet Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 

   KT,i  Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

   KI,i  Zuschlag für Impulshaltigkeit 
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   KR,i  Ruhezeitenzuschlag 6 dB für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

   Tr  Beurteilungszeit 

  

Die meteorologische Korrektur Cmet ist nach DIN ISO 9613-2 als Funktion der Höhen der 

Schallquellen und der Immissionsorte sowie der Entfernung zwischen Emittenten und Immis-

sionsorten zu ermitteln. In der vorliegenden Situation wird die meteorologische Korrektur 

vernachlässigt (C0 = 0). Damit liegt die Prognose diesbezüglich auf der sicheren Seite. 

Zuschläge für Impuls- und Tonhaltigkeit (KI,j und KT,i ) werden bei der vorliegenden Prognose 

in den für die einzelnen Lärmquellen getroffenen Annahmen berücksichtigt. 

 

Die Schallleistungspegel der Quellen werden zunächst als emissionsbezogene Beurteilungs-

pegel entsprechend der Einwirkungsbedingungen der einzelnen Schallquellen ermittelt. Die 

Aufsummierung der mit diesen emissionsbezogenen Beurteilungspegeln der einzelnen Quel-

len ermittelten äquivalenten Dauerschalldruckpegel wird damit zum Beurteilungspegel am 

Immissionsort. Bei der Berechnung nach DIN ISO 9613-2 werden folgende Ansätze 

gemacht: 

 

- Berechnung mit Dämpfungswerten bei 500 Hz (gem. Anm. 1 der DIN ISO 9613-2) 

- Berücksichtigung von zwei Reflexionen an Hindernissen (Reflexionsverlust der  

   modellierten Gebäude 1 dB) 

- Luftdämpfungskoeffizient α bei 500 Hz = 1,9 (Planungsrichtwerte 10° C und  

  70% rel. Luftfeuchtigkeit) 

- lokaler meteorologischer Einfluß C0 = 0 für alle Richtungen (Damit wird der  

  Langzeit-Mittelungspegel dem Mitwind-Mittelungspegel gleichgesetzt.) 

 

Bei einer mit diesen Ansätzen durchgeführten Berechnung liegen die Ergebnisse auf der 

sicheren Seite. 

 

Verkehrslärm: 

Der auf das Vorhaben einwirkende der Straßenverkehrslärm wird auf der Grundlage einer 

Verkehrstechnischen Untersuchung [12] nach RLS 90 [8] berechnet und nach DIN 18005 

beurteilt. Da durch das B-Plan-Gebiet die Verkehrsbelastung An den Wurthen signifikant 

zunimmt, ist außerdem zu prüfen, ob die Kriterien für eine wesentliche Änderung nach 16. 

BImSchV erreicht werden. 
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4.  Schalltechnische Situation 

4.1. Örtliche Situation 

Das B-Plan-Gebiet ist auf einer ehemals gewerblich genutzten Fläche zwischen Hafenstraße 

und Altem Friedhof westlich der Straße der Straße An den Wurthen geplant. Es soll zu einem 

Stadtquartier mit ca. 700 Wohnungen und im nördlichen Bereich Gewerbeflächen entwickelt 

werden. 

 

Das Gebiet liegt zwischen den B-Plänen Nr. 55A und 62, die ebenfalls zu Wohnstandorten 

entwickelt werden sollen. Nördlich des Geltungsbereiches des B-Plan 55 befindet sich der 

Ryck und daran anschließend die Hanseyachts-Werft. Im östlichen Bereich des Geltungsbe-

reiches (Östlich An den Wurthen) soll auf dem Gelände des vorhandenen Hundetrainings-

platzes der Archivstandort mit dem Bau des Landesarchivs erweitert werden. Da dies aber 

noch nicht verbindlich ist, wird der vorhandene Hundetrainingsplatze in der vorliegenden 

Untersuchung als mögliche Geräuschquelle berücksichtigt. Im südlichen Bereich der Straße 

An den Wurthen befinden sich Wohn- und Bürohäuser, u.a. das Stadtarchiv. Weiter östlich 

befindet sich der Schießplatz des Schützenverein 1990 Greif. 

 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße An den Wurthen und 

zunächst die Hafenstraße. Im Gebiet läuft der Verkehr über die in Ost-West-Richtung verlau-

fende Planstraße A, die weiter über das Gebiet des B-Planes Nr. 55A geführt und an die 

Marienstraße/Holzgasse angeschlossen werden soll. Wenn das erfolgt ist, soll die Hafenstra-

ße in ihrer übergeordneten Funktion als verkehrsberuhigter Bereich vorwiegend für Fußgän-

ger und Radfahrer genutzt werden.  

 

Innerhalb des Gebietes soll der Verkehr nur über die Planstraße A und eine von dieser abge-

henden Planstraße B bis zu einem Mobility Hub im westlichen Teil des Geltungsbereiches 

geführt werden. Der überwiegende Teil des Gebietes ist damit frei von motorisiertem Ver-

kehr. 

 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes entlang des Ryck soll eine verdichtete Bebauung mit 

gemischter Nutzung erfolgen. Zugelassen werden fünf Geschosse. Baurechtlich soll das Ge-

biet als urbanes Gebiet (MU nach BauNVO) eingestuft werden.  

Zum einen wird zu einem gewissen Grad eine horizontale Mischung innerhalb der Gebäude 

angestrebt; die Wohngebäude sollen vor allem entlang des Ryck durch Einzelhandels- und 

Dienstleistungsnutzung unterlagert werden, was durch Nutzungseinschränkung für das Woh-

nen planungsrechtlich auch gesichert wird (Im Erdgeschoss ist an der Straßenseite = festge-
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setzte Verkehrsfläche eine Wohnnutzung nur ausnahmsweise zulässig). Darüber hinaus be-

stehen am Ryck gute Standortvoraussetzungen für Beherbergungsbetriebe (Innenstadtnähe 

und Wasserlage) sowie für Bürogebäude (repräsentativer Standort am Wasser), so dass 

über das gewerbliche Erdgeschoss hinaus mit einer Nutzungsmischung zu rechnen ist. 

Zum anderen soll im westlichen Abschnitt (MU1) ein zentrales Mobility Hub für das gesamte 

Plangebiet entstehen, in dem neben den nachzuweisenden Stellplätzen umfangreiche mobi-

litätsbezogene Dienstleistungen angeboten werden sollen. Vorgesehen sind entsprechend 

der bisherigen Pläne u.a. ein quartiersbezogenes Carsharing-Angebot, Quartiersmanage-

ment mit Service-Tresen, Hausmeisterdienst und weiteren Dienstleistungen (z.B. Packstation 

DHL/Amazon/N.N., Storage oder Fahrradwerkstatt) sowie eine Kindertagesstätte. 

Die Mischung von Wohnen und Arbeiten ermöglicht eine Stadt der kurzen Wege und erhöht 

ganztägig die Nutzerdichte im Quartier. Während Wohngebiete tagsüber, vor allem aber vor-

mittags, oft entleert wirken, weisen Geschäfts- und Bürostandorte eine entgegengesetzte 

Nutzungsverteilung auf. Die Überlagerung der zeitlich divergierenden Nutzungsmuster von 

Bewohnern einerseits und Beschäftigten andererseits verbessern die Standortbedingungen 

für ergänzende Nutzungen wie Gastronomie oder Bäckereien mit Cafébereich/ Bistro. Die 

generelle Nutzungsmischung im Quartier wird durch die Ansiedlung des neuen Stadtarchivs 

in einer Baulücke östlich An den Wurthen untersetzt. 

Im Sinne einer breiten städtischen Nutzungsmischung werden Tankstellen und Gartenbau-

betriebe ausgeschlossen. Für beide Nutzungen sind die Flächen nicht ausreichend groß; 

zudem soll das Hereinziehen von gebietsfremdem Verkehr vermieden werden, um die Auf-

enthaltsqualität im öffentlichen Raum nicht zu gefährden. Wesentliche Bereiche des Misch-

gebiets grenzen an Fußgängerbereiche (Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung), 

die soweit möglich autofrei gehalten werden sollen. 

 

Der größte Teil des Gebietes soll als allgemeines Wohngebiet (WA nach BauNVO) 

eingestuft werden. 

Abweichend vom Regelkatalog werden die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Anlagen für die 

Verwaltung ausgeschlossen. Besucherintensive (öffentlichkeitsfördernde) Nutzungen sollen 

im nördlichen Abschnitt am Ryck konzentriert werden. Die geplante Promenade am Ryck 

(Hafenstraße) wird nur dann eine gesamtstädtische Bedeutung erhalten können, wenn funk-

tional belebende Angebote dort eine gewisse Dichte erreichen, so dass eine Zerstreuung der 

Einrichtungen auf konkurrierende Standorte innerhalb des neuen Quartiers zu vermeiden ist. 

Durch die Konzentration gewerblicher Nutzungen am Ryck werden gleichzeitig Störungen 

(Lärm, Verkehr) im Wohngebiet vermieden, so dass trotz der hohen baulichen Dichte ein 

ruhiges Wohnumfeld gewährleistet werden kann. 
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Desweiteren bleiben Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen, da es sich hierbei 

in der Regel um raumgreifende Nutzungen handelt, die dem vorrangigen Ziel (Wohnbedarfs-

deckung) widersprechen. Tankstellen würden zudem eine zusätzliche Belastung für die zu-

künftigen Anwohner bedeuten, da sie externen Verkehr von der Wolgaster Straße ins Gebiet 

hineinziehen würden. 

In den allgemeinen Wohngebieten sind demnach Wohngebäude, Anlagen für kirchliche, kul-

turelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke regulär sowie nicht störende Hand-

werksbetriebe und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zulässig. Er-

gänzend sind nach § 13 BauNVO Räume für freie Berufe möglich. 

 

Das Plangebiet und seine Umgebung sind relativ eben. Auf die Schallausbreitung haben die 

sehr geringen Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Teilflächen keinen signifikanten 

Einfluss. 

 

 

4.2 Immissionsorte 

Für die Planzeichnung und die textlichen Festsetzungen zum B-Plan werden die Lärmpegel-

bereiche nach DIN 4109 als Raster-Lärmgrafik ermittelt (siehe Anlage 4). Nur bei dieser Dar-

stellung werden alle Lärmarten addiert. Die Berechnung der maßgeblichen Außenlärmpegel 

wurde ohne die geplante Bebauungsvariante im Plangebiet durchgeführt, um die ungünstig-

ste Ausbreitungs-Situation zu erfassen.  

 

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation wurden Beurteilungspegel getrennt nach 

Straßen-, Gewerbe- und Freizeitlärm an ausgewählten Immissionsorten an den zu den 

Emittenten weisenden Grundstücksgrenzen der äußeren Baufelder des Geltungsbereiches 

und an den maßgeblichen Immissionsorten in der Umgebung des Vorhabens untersucht.  

 

Im Plangebiet ist eine bis zu fünfgeschossige Bebauung vorgesehen. Die Beurteilungspegel 

an den Immissionsorten wurden für eine Anfangshöhe im EG von 1,8 m über Gelände und 

eine Geschosshöhe von 3,0 m berechnet (je nach Anzahl der Geschosse). In der Höhe von 

1,8 Metern über Gelände wird die vom Menschen auf den Freiflächen sowie vor den Fen-

stern im EG wahrgenommene Geräuschbelastung abgebildet und in der Höhe des 3. OG 

bzw. 11 Metern die ungünstigste Belastung für die schalltechnische Dimensionierung der 

Außenbauteile. Die untersuchten Immissionsorte sind im Lageplan, Anlage 1, dargestellt.  

In der Höhe von 11 m werden auch die Immissionsraster der Lärmpegelbereiche berechnet. 
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Die in Anlage 2 und 3 dargestellten Immissionsraster werden in einer Höhe von 1,8 m ü.Gel. 

berechnet. Sie charakterisieren damit die Geräuschbelastung auf den Freiflächen ohne die 

spätere Bebauung im Plangebiet. 

 

 
Immissions-

ort Nr. 

 
Bezeichnung und Lage 

Gebietsein-
stufung nach 

BauNVO 

Orientierungswert / 
Richtwert [dB] 

tags nachts 
IO 1 B-Plan MI1 MU 63 50/45 
IO 2 B-Plan MI2 MU 63 50/45 
IO 3 B-Plan MI2 MU 63 50/45 
IO 4 B-Plan MI2 MU 63 50/45 
IO 5 B-Plan WA1 WA 55 45/40 
IO 6 B-Plan WA1 WA 55 45/40 
IO 7 Schwedenkontor MI 60 50/45 
IO 8 Bürogebäude Handelshof/Vermessung MI 60 50/45 
IO 9 Bürogebäude An den Wurthen 28 MI 60 50/45 

IO 10 Wohnhaus An den Wurthen 22 WA 55 45/40 
IO 11 Wohnhaus An den Wurthen 16 WA 55 45/40 
IO 12 Wohnhaus An den Wurthen 12 WA 55 45/40 
IO 13 Wohnhaus An den Wurthen 4 WA 55 45/40 
IO 14 Wolgaster Straße 126 MI 60 50/45 

 

Tabelle 2: Bezeichnung und Einstufung der untersuchten Immissionsorte 

 

 

4.3  Geräuschquellen 

Im Folgenden werden die Emittenten mit einer Positions-Nummer versehen, mit der auch 

ihre Lage im Lageplan (Anlage 1) identifiziert werden kann. 

 

4.3.1  Straßenverkehrslärm 

Die äußere Erschließung des Plangebietes an das Verkehrsnetz der Stadt kann zur Zeit 

nur über die Straßen An den Wurthen sowie Hafenstraße erfolgen. Das Plangebiet wird 

durch Planstraße A als Stichstraße von An den Wurthen aus erschlossen. 

Die Hafenstraße soll zukünftig vor allem Fußgänger und Radverkehr aufnehmen und ist 

daher von Durchgangsverkehr frei zu halten. Aufgrund der Erschließungsfunktion auch für 

die Nachbargebäude („Schwedenkontor“) kann jedoch auf eine reguläre Befahrbarkeit 

nicht verzichtet werden. Durchgangsverkehr kann durch eine Abpollerung der Hafenstraße 

in Höhe des Plangebiets verhindert werden. 

Mit Weiterführung der Planstraße A und deren Anbindung an die Marienstraße / Holzgasse 

stehen zukünftig weitere Anbindepunkte an die örtlichen Hauptverkehrsstraßen zur Verfü-

gung, wodurch die Hafenstraße entlastet wird und eine bessere Verteilung des Verkehrs 
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erreicht wird. Die Voraussetzung des Anschlusses an das übergeordnete Straßennetz (Han-

sering, Wolgaster Straße) wurde durch eine verkehrstechnische Untersuchung zu den B-Plä-

nen 55, 55A. 62 nachgewiesen [12]. 

Die Straße An den Wurthen erschließt neben der straßenbegleitenden Bebauung im südlichen 

Abschnitt (Wohn- und Bürogebäude) auch den Siedlungsbereich an der östlichen Hafenstraße 

mit den Mehrfamilienhäusern Hafenstraße 56 und 56 (ca. 12 WE), dem Kanuverein sowie der 

Gewerbenutzung Hafenstraße 48 sowie den in der Umsetzung befindlichen Bebauungsplan 

Nr. 62 - An den Wurthen - mit im Endausbau rund 80 Wohneinheiten. Die östlich anschließen-

de Appartementanlage wird vom Autoverkehr über Am St. Georgsfeld angefahren. Insgesamt 

ist auf An den Wurthen an der Einmündung zur Hafenstraße derzeit von einem Verkehrsauf-

kommen von knapp 500 Kfz/24h als Vorbelastung auszugehen. Durch die Wohn- und Gewer-

benutzunq nimmt der Verkehr nach Süden stark zu und erreicht an der Einmündung auf die 

Wolgaster Straße einen DTV-Wert von 1.520 Kfz/24. Für den Prognosefall 2030 ist ohne 

Entwicklung des Plangebiets für An den Wurthen von einer geringen Zunahme auf rund 

1.700 Kfz/24h an der südlichen Einmündung auszugehen.  

Die Einmündung An den Wurthen / Wolgaster Straße ist eine Unfallhäufungsstelle (EK-Unfäl-

le mit Radfahrern). Mit der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 55 wird die Einmündung mit 

einer LSA versehen. 

Mit Realisierung der Nutzungen im Plangebiet sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung 

im Bereich des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 55 A wird die Verkehrsbelastung auf den 

umliegenden Straßen deutlich zunehmen. 

 

Verkehrserzeugung und -Verteilung 

Insgesamt kann im Gebiet voraussichtlich Wohnraum für knapp 1.200 Einwohner (ca. 700 

Wohnungen) entstehen. Hinzu kommen bis zu 200 Arbeitsplätze im nördlichen Abschnitt am 

Ryck.  

 

Das Verkehrsaufkommen von Wohngebäuden ist im wesentlichen Bewohnerverkehr.  Die 

Wegezahl ergibt sich aus der Einwohnerzahl, multipliziert mit der mittleren Wegehäufigkeit, 

die in Neubaugebieten 3,2 bis 3,6 Wege pro Werktag beträgt. Davon entfallen zwischen 30% 

und 40% auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) bei einem Pkw-Besetzungsgrad von 

1,1. Das Verkehrsaufkommen von gewerblichen Nutzungen entsteht durch die Beschäftigten 

sowie den Publikumsverkehr, der im Gebiet zum Einen durch Büronutzungen mit vergleichs-

weise geringem Besucherverkehr, zum anderen durch kundenorientierte Nutzungen wie Ein-

zelhandel, Restaurants und Cafes mit hohem Besucherverkehr bestimmt wird. Insgesamt 

prognostiziert die Verkehrstechnische Untersuchung [12] bei mittleren Ansätzen ein qebiets-

induziertes Verkehrsaufkommen von rund 2.870 Kfz/24h. 
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Der planinduzierte zusätzliche Verkehr wird sich auf An den Wurthen sowie Hafenstraße (und 

später Planstraße A) verteilen. Dabei kann entsprechend der bisherigen Verkehrsströme von 

folgender Aufteilung ausgegangen werden: 

 

Quellverkehr: 70% über An den Wurthen  

                      30% über Holzgasse nach Norden 

 

Zielverkehr: 60 % über An den Wurthen 

                    20% über Marienstraße aus Westen 

                     20% über Holzgasse aus Norden 

 

Für An den Wurthen als am stärksten betroffene Straße bedeutet die Entwicklung damit eine 

Verkehrszunahme um rund 1.870 Kfz/24h und damit eine gute Verdoppelung des bisherigen 

Verkehrsaufkommens an der Einmündung auf die Wolgaster Straße. 

 

 

Verkehrsbelastung Planstraße A 

Mit der Weiterführung der Planstraße A bis zur Marienstraße I Holzgasse sowie der Umset-

zung des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 55 A wird der anfänglich über die Hafenstraße 

geführte Verkehr auf die Planstraße A verlagert. Gleichzeitig wird durch die Öffnung nach 

Westen zusätzlicher Verkehr aus den angrenzenden Baugebieten durch das Planqebiet ge-

führt. Das für den Bebauungsplan Nr. 55 A auf Grundlage der bisherigen Nutzungskonzeption 

prognostizierte Verkehrsaufkommen liegt mit rund 2.700 Kfz/24 h nur geringfügig niedriger als 

das des Plangebiets. 

Nach den Prognosen der verkehrstechnischen Untersuchung zu den B-Plänen 55, 55A, 62 

[12] führt die Durchgängiqkeit der Planstraße A am Knoten An den Wurthen I Wolgaster 

Straße daher insgesamt nur zu einer nicht signifikanten Änderung der Verkehrsstärke 

(Änderung < 5%). 

 

Angesichts der ausgewogenen Anteile der beiden Plangebiete wird im Sinne einer worst-case-

Betrachtung für die Planstraße A für den Endausbau ein Verkehrsaufkommen in Höhe des 

vom B-Plan 55 induzierten Verkehrsvolumens zugrunde gelegt. 

 

Um unnötigen Binnenverkehr zu vermeiden, soll die Durchfahrt im Bereich des Bebauungs-

planes Nr. 55 A erschwert werden (Verkehrsberuhigung, Gestaltung als shared space). 

 

 



 

Geräuschimmissionsprognose B-Plan Nr. 55 HGW                                                         15 von 37 

Der Verkehrslärm wird in drei Lastfällen betrachtet: 

 

Lastfall 1: Bestand 

 

Lastfall 2: Prognose 2030, Verkehrszunahme An den Wurthen durch B-Plan Nr. 55, ohne 

B-Plan 55A 

 

Lastfall 3: Prognose 2030 gem. [12] für B-Plan Nr. 55, Nr. 55A und Nr. 62 

 

Der Vergleich der Lastfälle 1 und 2 dient der Beurteilung der Verkehrszunahme An den Wur-

then durch den B-Plan Nr. 55 als Verursacher im Sinne der 16. BImSchV. Der Lastfall 3 stellt 

die worst-case-Belastung für den B-Plan Nr. 55 dar und wird für die Ermittlung der maßgebli-

chen Außenlärmpegel und der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 untersucht. 

 

Die im Folgenden dargestellten verkehrstechnischen Werte für die Berechnung des Ver-

kehrslärms nach RLS 90 werden auf der Grundlage der verkehrstechnischen Untersuchung 

und der im Nachgang von den Verfassern [12] berechneten DTV-Werte entwickelt. Die 

ergänzend berechneten DTV-Werte basieren auf den Zählungen nachmittags, die Schwer-

verkehr-Werte auf den Zählungen vormittags. Auf diese Weise liegen beide Werte auf der 

sicheren Seite. Da die DTV- und SV-Werte auf der Grundlage der Zählungen nur als 24-

Stunden-Werte und nicht getrennt nach den Tag/Nacht-Anteilen berechnet werden konnten, 

werden bei der Verkehrslärmberechnung die Standardwerte nach Tabelle 3 der RLS 90 

verwendet. Da einige der in [12] getroffenen Annahmen inzwischen im Zuge der fortgeschrit-

tenen Planung des B-Planes Nr. 55, insbesondere zur Verkehrsführung auf der Hafenstraße 

und zum Mobility Hub, präzisiert wurden, weichen die folgenden Zahlen teilweise geringfügig 

von den in [12] entwickelten Verkehrszahlen ab.  

 

Die Lage der im Folgenden nummerierten Straßenabschnitte ist über den Lageplan, Anlage 

1, nachvollziehbar. 

 

 

Lastfall 1: Bestand 

 

Pos 1, Wolgaster Straße Ost: 

durchschnittlicher täglicher Verkehr: DTV =  17.160 Kfz/24h 

Schwerverkehr-Anteil > 2,8 t: SV = 2.000 Kfz/24h, pT = 11,7 %, pN = 3,9 % 

gefahrene Geschwindigkeit: v = 50 km/h 
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Straßenoberfläche: nichtgeriffelter Gußasphalt, DStrO = 0 

Steigung/Gefälle: ≤ 5 %, DStg = 0 

 

Pos 2, Wolgaster Straße West: 

DTV =  17.230 Kfz/24h 

SV = 1.950 Kfz/24h, pT = 11,3 %, pN = 3,8 % 

v = 50 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 3, An den Wurthen Süd: 

DTV =  1.520 Kfz/24h 

SV = 300 Kfz/24h, pT = 19,7 %, pN = 6,6 % 

v = 50/30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 4, An den Wurthen Nord: 

DTV =  490 Kfz/24h 

SV = 100 Kfz/24h, pT = 20,4 %, pN = 6,8 % 

v = 50/30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 5, Hafenstraße Ost: 

DTV =  330 Kfz/24h 

SV = 110 Kfz/24h, pT = 33,3 %, pN = 11,1 % 

v = 50/30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 6, Hafenstraße Bereich B-Pl. 55: 

DTV =  200 Kfz/24h 

SV = 30 Kfz/24h, pT = 15,0 %, pN = 5,0 % 

v = 50/30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 7, Hafenstraße West: 

DTV =  200 Kfz/24h 

SV = 30 Kfz/24h, pT = 15,0 %, pN = 5,0 % 

v = 50/30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 
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Lastfall 2: Prognose 2030, Verkehrszunahme An den Wurthen durch B-Plan Nr. 55, 

ohne B-Plan 55A und 62 

 

Pos 1, Wolgaster Straße Ost: 

DTV =  20.190 Kfz/24h 

SV = 2.180 Kfz/24h, pT = 10,8 %, pN = 3,6 % 

v = 50 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 2, Wolgaster Straße West: 

DTV =  18.740 Kfz/24h 

SV = 2.050 Kfz/24h, pT = 10,9 %, pN = 3,6 % 

v = 50 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 3, An den Wurthen Süd: 

DTV =  3.870 Kfz/24h 

SV = 550 Kfz/24h, pT = 14,2 %, pN = 4,7 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 4, An den Wurthen Nord: 

DTV =  800 Kfz/24h 

SV = 200 Kfz/24h, pT = 25,0 %, pN = 8,3 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 5, Hafenstraße Ost: 

DTV =  430 Kfz/24h 

SV = 130 Kfz/24h, pT = 30,2 %, pN = 10,1 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 6, Hafenstraße Bereich B-Pl. 55: 

DTV =  150 Kfz/24h 

SV = 15 Kfz/24h, pT = 10,0 %, pN = 3,3 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 7, Hafenstraße West: 

DTV =  1.100 Kfz/24h 

SV = 20 Kfz/24h, pT = 1,8 %, pN = 0,6 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 
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Pos 8, Planstraße A: 

DTV =  1.870 Kfz/24h 

SV = 80 Kfz/24h, pT = 4,3 %, pN = 1,4 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 9, Planstraße B Süd: 

DTV =  1.870 Kfz/24h 

SV = 80 Kfz/24h, pT = 4,3 %, pN = 1,4 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 10, Planstraße B Nord: 

DTV =  1.000 Kfz/24h 

SV = 20 Kfz/24h, pT = 2,0 %, pN = 0,7 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

 

Lastfall 3: Prognose 2030 gem. [12] für B-Plan Nr. 55, Nr. 55A und Nr. 62 

 

Pos 1, Wolgaster Straße Ost: 

DTV =  20.190 Kfz/24h 

SV = 2.180 Kfz/24h, pT = 10,8 %, pN = 3,6 % 

v = 50 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 2, Wolgaster Straße West: 

DTV =  18.740 Kfz/24h 

SV = 2.050 Kfz/24h, pT = 10,9 %, pN = 3,6 % 

v = 50 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 3, An den Wurthen Süd: 

DTV =  4.800 Kfz/24h 

SV = 690 Kfz/24h, pT = 14,4 %, pN = 4,8 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 4, An den Wurthen Nord: 

DTV =  800 Kfz/24h 

SV = 200 Kfz/24h, pT = 25,0 %, pN = 8,3 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 
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Pos 5, Hafenstraße Ost: 

DTV =  430 Kfz/24h 

SV = 130 Kfz/24h, pT = 30,2 %, pN = 10,1 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 6, Hafenstraße Bereich B-Pl. 55: 

DTV =  150 Kfz/24h 

SV = 15 Kfz/24h, pT = 10,0 %, pN = 3,3 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 7, Hafenstraße West: 

DTV =  100 Kfz/24h 

SV = 5 Kfz/24h, pT = 5,0 %, pN = 1,7 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 8, Planstraße A: 

DTV =  2.800 Kfz/24h 

SV = 110 Kfz/24h, pT = 3,9 %, pN = 1,3 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 9, Planstraße B Süd: 

DTV =  2.870 Kfz/24h 

SV = 120 Kfz/24h, pT = 4,2 %, pN = 1,4 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 

 

Pos 10, Planstraße B Nord: 

DTV =  0 Kfz/24h 

 

Pos 11, Planstraße A B-Plan 55A: 

DTV =  2.800 Kfz/24h 

SV = 110 Kfz/24h, pT = 3,9 %, pN = 1,3 % 

v = 30 km/h, DStrO = 0, DStg = 0 
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4.3.2  Gewerbelärm 

Der Gewerbelärm ist zwar gegenüber dem Verkehrslärm von untergeordneter Bedeutung, er 

wurde dennoch mit untersucht. Zum einen sollte nachgewiesen sein, dass der im urbanen 

Gebiet generierte Gewerbelärm nicht zu unzulässigen Beurteilungspegeln im Geltungsbe-

reich und an der schutzbedürftigen Bebauung in der Umgebung führt. Zum anderen darf der 

Einfluss der nördlich des Ryck gelegenen HanseYachts AG und der kleinen gewerblichen 

Nutzung Handelshof Vorpommern nicht von vornherein vernachlässigt werden, zumindest im 

Norden des Geltungsbereiches. 

 

In einer früheren Untersuchung zur 1. Änderung des B-Planes Nr. 12 der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald1) wurden für zwei etwas weiter westlich gelegene Immissionsorte 

(Hafenstraße 33 und 36) die folgenden Planwerte nach DIN 45691 ermittelt, die von der 

HanseYachts AG dort formal ausgeschöpft werden könnten: 

 

tags 52 dB(A), nachts 37 dB(A) 

 

Diese Werte werden für den B-Plan Nr. 55 als mögliche worst-case-Belastung aus der 

HanseYachts AG verwendet. Da sie unter ungünstigen Ausbreitungsbedingungen und ohne 

Hindernisse nach DIN 45691 berechnet wurden, liegen diese Werte als Vorbelastung auf der 

sicheren Seite. Dazu wurde im Bereich der HanseYachts AG eine Flächenschallquelle 

(Emittent Nr. 12) so modelliert, dass sich die Beurteilungspegel von 52/37 dB(A) an den 

Immissionsorten IO1 bis IO3 an der nördlichen Grenze des MU im Geltungsbereich ergeben. 

Für ein urbanes Gebiet sind diese Werte völlig unproblematisch und hätten eigentlich ver-

nachlässigt werden können. Mit dieser Methodik wird jedoch auch die Berücksichtigung des 

Einflusses der HanseYachts AG zumindest auf die dahinter liegenden WA-Gebiete gewahrt. 

 

Außerdem wurde die Vorbelastung von dem nahegelegenen PKW-Parkplatz der Handelshof 

Vorpommern GmbH berücksichtigt. Dafür wurden nach der Bayerischen Parkplatzlärmstudie 

die folgenden Ansätze gemacht: 

 

- 50 PKW-Stellplätze 

- im Berechnungsmodell digitalisierte Fläche: 1.520 m2 

- Fahrbahnoberfläche: Pflaster mit ebener Oberfläche 

                                                           
1)

 Geräuschimmissionsprognose zum B-Plan Nr. 12-1, Ingenieurbüro Akustik und Bauphysik,  
   Stralsund, 14.06.2007 und 2. Ergänzung 29.08.2007 


